Beiträge zur Rentenversicherung für Pflegepersonen

Zahlung von Beiträgen zur Rentenversicherung für Pflegepersonen

Durch das Pflegeversicherungsgesetz ist nicht nur die Situation der Pflegebedürftigen selbst verbessert, sondern auch die soziale Sicherung der Pflegeperson entscheidend ausgebaut worden. So werden seitdem Personen, die wegen der Pflege nicht oder nicht vollschichtig erwerbstätig sind, unter bestimmten Voraussetzungen der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung unterstellt.

Für Personen, die nicht erwerbsmäßig pflegen und (u. a. wegen der Pflege) nicht mehr als 30 Stunden wöchentlich erwerbstätig sind, zahlt die Pflegeversicherung Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung. Die Höhe der Beiträge richtet sich nach dem Schweregrad der Pflegebedürftigkeit und dem sich daraus ergebenden Umfang der erforderlichen Pflegetätigkeit.

Grundsätzlich werden in der gesetzlichen Rentenversicherung alle Personen versichert, die einen Pflegebedürftigen, der Anspruch auf Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung hat, nicht erwerbsmäßig mindestens 14 Stunden wöchentlich in seiner häuslichen Umgebung pflegen.

Eine Zahlung der Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen kann somit nur in Betracht kommen, wenn die Pflegekasse für einen Pflegebedürftigen mindestens die Pflegestufe I anerkannt hat.

Wird eine Person gepflegt, für die noch keine Leistungen der Pflegeversicherung beantragt wurden oder wurde ein Antrag auf Leistungen durch die Pflegekasse abgelehnt, tritt Rentenversicherungspflicht für die Pflegeperson nicht ein.

Als Leistungen, die der Pflegebedürftige beziehen kann, kommen in erster Linie das Pflegegeld, die Kombinationsleistung oder Tages- und Nachtpflege in Betracht. Insbesondere bei Pflegebedürftigen der Stufe II oder der Stufe III kann - je nach Einzelfall - auch bei Inanspruchnahme der Pflegesachleistung durch einen Pflegedienst noch ein zusätzlicher Pflegebedarf durch eine ehrenamtliche Pflegetätigkeit vorhanden sein. Die Feststellung, ob und ggf. in welchem zeitlichen Umfang ehrenamtliche Pflege geleistet wird, trifft der Medizinische Dienst der Krankenversicherung anlässlich der Begutachtung zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit des zu Pflegenden.

Nicht erwerbsmäßig

Bei der Pflegetätigkeit von Familienangehörigen, Verwandten, Freunden oder Nachbarn wird grundsätzlich unterstellt, dass sie die Pflege nicht erwerbsmäßig ausüben. Aber auch für diese und alle anderen Personen gilt, dass als erwerbsmäßig eine Pflegetätigkeit anzusehen ist, wenn die finanzielle Anerkennung, die die Pflegeperson erhält, das den Umfang der Pflegetätigkeit entsprechende Pflegegeld der jeweiligen Pflegestufe also 

· 205 EUR in der Stufe I, 

· 410 EUR in der Stufe II oder 

· 665 EUR in der Stufe III übersteigt.

Die Rentenversicherungspflicht der nicht erwerbsmäßig tätigen Pflegepersonen ist eine Leistung der Pflegeversicherung bei häuslicher Pflege. Liegt vollstationäre Pflege vor, kommt eine Rentenversicherungspflicht nicht in Betracht. Auch dann nicht, wenn eine Person zusätzlich Hilfe in der vollstationären Einrichtung leistet.

Die Pflegetätigkeit muss in häuslicher Umgebung durchgeführt werden, dabei ist es jedoch unerheblich, ob die Pflegetätigkeit im Haushalt des Pflegebedürftigen, im Haushalt der Pflegeperson oder im Haushalt einer dritten Person erfolgt.

Wer ist nicht rentenversicherungspflichtig?

Die Pflegekasse kann jedoch nicht für alle Pflegepersonen, die Pflegebedürftige im häuslichen Bereich pflegen, Beiträge zur Rentenversicherung entrichten. Keine Rentenversicherungsbeiträge werden von der Pflegekasse gezahlt, wenn z. B. eine nicht erwerbsmäßig tätige Pflegeperson neben der Pflegetätigkeit regelmäßig mehr als 30 Stunden wöchentlich beschäftigt oder selbständig tätig ist oder wenn eine der "allgemeinen" Voraussetzungen für die Versicherungsfreiheit in der Rentenversicherung erfüllt wird.

Pflegepersonen werden daher nicht rentenversicherungspflichtig, wenn sie regelmäßig mehr als 30 Stunden wöchentlich beschäftigt oder selbständig tätig sind,  eine Vollrente wegen Alters beziehen, 

nach beamtenrechtlichen Vorschriften, nach kirchenrechtlichen Vorschriften oder nach den Regelungen einer berufsständigen Versorgungseinrichtung, eine Versorgung nach Erreichen der Altersgrenze beziehen oder bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres noch nicht rentenversichert waren oder nach Vollendung des 65. Lebensjahres eine Beitragserstattung aus ihrer Rentenversicherung erhalten haben. 

Wer zahlt an wen?

Die Beiträge zur Rentenversicherung für "ehrenamtliche" Pflegepersonen sind eine Leistung der Pflegekasse und werden allein von einer Pflegekasse aufgebracht. Voraussetzung ist natürlich, dass der Pflegebedürftige bei einer Pflegekasse versichert ist. Die Beiträge werden monatlich an den zuständigen Rentenversicherungsträger abgeführt. Zuständig ist derjenige Rentenversicherungsträger, bei dem die Pflegeperson zuletzt versichert war oder aufgrund einer neben der Pflegetätigkeit bis höchstens an 30 Stunden in der Woche ausgeübten Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit noch versichert ist.

Wurden jedoch vor Beginn der Pflegetätigkeit noch keine Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt, ist die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) zuständig. 

Auf Antrag kann aber auch der Träger der Rentenversicherung der Arbeiter (die Landesversicherungsanstalt - LVA -) gewählt werden. Dieses Wahlrecht kann aber nur einmal ausgeübt werden.

Höhe der Beiträge

Der Beitrag, den die Pflegekasse für Pflegepersonen an den Rentenversicherungsträger zahlt, bestimmt sich der Höhe nach der Pflegestufe, in die der Pflegebedürftige eingeordnet ist und nach dem in der Regel vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung ermittelten tatsächlichen wöchentlichen Pflegeaufwand. Als Berechnungsgrundlage wird anstelle des Arbeitsentgelt die sogenannte Bezugsgröße herangezogen. Maßgebend für die Beitragshöhe ist der Beitragssatz, der auch jeweils für Arbeitnehmer gilt.

Die sich aus diesen Berechnungsgrundlagen ergebenden monatlichen Beiträge sind ebenso wie die Zeiträume, für die Beiträge gezahlt worden sind, für eine spätere Rente entscheidend.

In welcher Höhe Beiträge zur Rentenversicherung von der Pflegekasse übernommen werden und welchem Arbeitsentgelt eines Arbeitnehmers dieser Beitrag entspricht, teilt Ihnen ihre Pflegekasse auf Anfrage gern im einzelnen mit.

Pflege durch mehrere Pflegepersonen

Auch wenn mehrere Pflegepersonen den Pflegebedürftigen pflegen, können Beiträge zur Rentenversicherung gezahlt werden. Allerdings ist dann Voraussetzung, dass jede einzelne Pflegeperson den Pflegebedürftigen regelmäßig mindestens 14 Stunden in der Woche pflegt. Der zu entrichtende Beitrag an die Rentenversicherung wird in diesen Fällen entsprechend der Stundenzahl der von der einzelnen Pflegeperson in der Woche durchgeführten Pflege aufgeteilt und der jeweilige Anteil als Beitrag gezahlt.

Unterbrechung der Pflegetätigkeit

Bei Unterbrechung der Pflegetätigkeit soll durch die Weiterzahlung des Pflegegeldes und dem Fortbestehen der Rentenversicherungspflicht der Pflegepersonen der Zweck verfolgt werden, die Pflegebereitschaft der Pflegeperson für einen begrenzten Zeitraum zu erhalten und zu stärken. Daher werden Rentenversicherungsbeiträge auch im Falle einer Unterbrechung der Pflegetätigkeit entrichtet, wenn und solange das Pflegegeld an den Pflegebedürftigen weiter gezahlt wird. Dies gilt z. B. für die ersten vier Wochen einer gewährten häuslichen Krankenpflege, einer vollstationären Krankenhausbehandlung oder einer stationären Rehabilitationsmaßnahme des Pflegebedürftigen, sowie eines vorübergehenden Auslandsaufenthaltes von bis zu sechs Wochen im Kalenderjahr.

Bei einer Unterbrechung der Pflegetätigkeit, die in der Person des Pflegenden begründet ist (z. B. Krankenhausbehandlung oder Erholungsurlaub der Pflegeperson), können jedoch keine Rentenversicherungsbeiträge für die Zeiten der Unterbrechung gezahlt werden.

	
	
	
	
	
	
	

	
	Seit dem 1. Juli 2003 werden folgende Entgelte

für Pflegezeiten zu Grunde gelegt:
	

	
	Pflege-Stufe
	wöchentliche

Pflege


	monatlicher

Beitrag
	= mtl. Entgelt
	= mtl. Anwartschaft für 1

Jahr Pflege
	

	
	I
	mind. 14 Std.
	123,76 €
	634,67 €
	6,81 €
	

	
	II
	mind. 14 Std.

mind. 21 Std.
	165,01 €

247,52 €


	846,22 €

1.269,33 €
	9,08 €

13,62 €
	

	
	III
	mind. 14 Std.

mind. 21 Std.

mind. 28 Std.


	185,64 €

278,46 €

371,28 €
	952,00 €

1.428,00 €

1.904,00 €
	10,21 €

15,21 €

20,42 €
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